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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1994

Norm

RAO §1a

Rechtssatz

Auch eine eingetragene Erwerbsgesellschaft ist keine juristische Person, sondern ein teilrechtsfähiges Gebilde, welches

unter seiner Firma Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen kann, insbesondere also grundbuchsfähig,

parteifähig, exekutionsfähig und insolvenzfähig ist.
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